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Berkeley Holdings AG (Berkeley Holdings SA) (Berkeley Hol-
dings Ltd), in Zollikon, CH-020.3.035.942-8, c/o Dr. Nico Burki, 
Burki Rechtsanwälte, Rotfluhstrasse 85, 8702 Zollikon, Aktiengesell-
schaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.12.2010. Zweck: Die 
Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die 
Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unter-
nehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Handels und 
der Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen 
und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an 
anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle 
Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in 
Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland 
Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie 
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vor-
nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaf-
ten und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100’000.00. Liberierung 
Aktienkapital: CHF 100’000.00. Aktien: 100 Inhaberaktien zu CHF 
1’000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre 
erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Publikation im SHAB. 
Gemäss Erklärung vom 09.12.2010 wurde auf die eingeschränkte 
Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Greber, Dr. Anton R., 
von Dagmersellen, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit 
Einzelunterschrift.
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